
 

 

 

Satzungsänderungen Kreissportbund Landkreis Leipzig 
e.V. 

Verein § Änderungsvorschlag 
SV Lok Borna § 9 – 1 – e  drei Vertreterinnen bzw. Vertretern der 

Sportvereine (Erhöhung von zwei auf drei 
Vertreter der SV) 

 § 9 – 1 – i  der Vertreterin bzw. dem Vertreter des 
Landesamtes für Schule und Bildung 
(Reduktion von zwei auf einen Vertreter des 
LASUB) 

 § 10 – 3 – c  der Schatzmeisterin bzw. dem Schatzmeister 
(traditionelle Bezeichnung der Bezeichnung 
„Vorstand Finanzen“ vorziehen) 

 § 15 Bei Auflösung des KSB oder Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des KSB an den Landkreis Leipzig (bisherige 
Formulierung unkonkret) 

 Verschiedene Orthografie und Interpunktion  

Sportjugend Landkreis 
Leipzig 

§ 10 – 3 – d  ein gewählter Vertreter der Sportjugend 
(Sportjugendtag wählt Jugendvertreter für den 
KSB-Vorstand für die Dauer von 4 Jahren)  

 


